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Bestellung von Herrn Clemens Huber, St. Blasien, zum stellvertretenden 
Kreisbrandmeister 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Kreistag 09.04.2014 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beruft Herrn Clemens Huber für eine Amtszeit von fünf Jahren zum stellvertreten-
den Kreisbrandmeister. 
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Sachverhalt: 
 
Nach dem überraschenden Tod des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Joachim Ketterer 
(Bonndorf) wurde Herr Hanskarl Link durch den Kreistag in der Sitzung vom 02.03.2011 zum 
stellvertretenden Kreisbrandmeister berufen. Herr Link wird im März 2014 die gesetzliche Al-
tersgrenze von 65 Jahren erreichen und damit aus dem Kreisbrandmeisterdienst ausscheiden.   
 
Herr Link hat sich aktiv darum bemüht, einen Nachfolger zu finden. Drei Bewerber waren im 
Vorfeld im Gespräch, ein Kandidat, Herr Clemens Huber, hat sich um den Posten des stellver-
tretenden Kreisbrandmeisters beworben. In der Kommandantenanhörung nach § 23 FwG ha-
ben sich die Feuerwehrkommandanten einstimmig für Herrn Huber ausgesprochen.  
 
Die Bestellung erfolgt am 11.4.2014 durch die Übergabe der Ernennungsurkunde und wird da-
mit wirksam. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Herr Huber ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Blasien und als solcher bei den an-
deren Feuerwehren in der Raumschaft bekannt und gut angesehen. Auch von Seiten des 
Kreisbrandmeisters und der weiteren Stellvertreter, den Herren Rotzinger, Felber und Kuhnert, 
wird die Berufung von Herrn Huber begrüßt.  
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wird in der Sitzung am 02.04.2014 über die Berufung 
von Herrn Huber beraten. Über das Ergebnis wird in der Kreistagssitzung berichtet.    
 
 
Finanzierung: 
 
Herr Huber wird wie auch bereits Herr Link eine Aufwandsentschädigung entsprechend der 
Satzung des Landkreises Waldshut über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit erhal-
ten. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan vorgesehen. 
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